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Einleitung

A. Privatisierungen in der Diskussion

Absurd. Dieser Kommentar fällt vielen Menschen ein, wenn sie zum ersten Mal 
vom Phänomen einer ‚privaten Justiz‘ hören. Das überrascht nicht, gilt die Justiz 
doch allgemein als die originäre staatliche Aufgabe schlechthin. Dass in den ver-
gangenen Jahrzehnten große Bereiche der Staatstätigkeit privatisiert wurden und 
auch weiterhin Privatisierungen geplant werden (erinnert sei nur an die noch im-
mer nicht endgültig gestoppte Privatisierung der Bahn), ist bekannt. Doch bei der 
Privatisierung der Justiz ist das etwas anderes. Hier ist es nicht allgemein bekannt, 
dass die Privatisierung bereits im vollen Gange ist. Umso mehr bietet es sich an, 
diese zum Gegenstand einer Untersuchung zu machen. Aber worum geht es da-
bei genau?

Die Absurdität der privatisierten Justiz

Welche Aufgaben der Staat wahrnehmen sollte, ist Gegenstand einer dauer-
haften kontroversen Diskussion in Wissenschaft und Politik. Die Diskussion ist 
gleichwohl endlos, da ein abschließender ‚Katalog‘ von staatlichen Aufgaben 
nicht gefunden werden kann. Das liegt nicht nur an unterschiedlichen politischen 
Auffassungen. Ein Katalog lässt sich auch deshalb nicht entwickeln, weil die An-
forderungen an staatliches Handeln einem kontinuierlichen, nicht vorhersehbaren 
Wandel unterliegen. Allein der Blick auf die letzten Jahrzehnte zeigt deutlich, wie 
wandelbar Staatsaufgaben sind: Ehemals ‚klassische‘ Staatsaufgaben, wie bei-
spielsweise die Kommunikationsgewährleistung durch die Bundespost, wurden 
privatisiert, während andere Aufgaben, zum Beispiel der Datenschutz, erst in 
den vergangenen Jahren entstanden sind. Es verwundert deshalb nicht, dass auch 
bei vermeintlich ‚festen‘ oder ‚klassischen‘ Staatsaufgaben, wie der Gewährleis-
tung und Durchführung der unter dem Begriff Justiz zusammengefassten Staats-
aufgaben, seit einigen Jahren eine Diskussion über ihre Privatisierung geführt  
wird.

Privatisierung als Modernisierung?

Wenn es um das Thema der Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht, wird häu-
fig davon gesprochen, dass der Staat modern werden müsse. Modernität wird 
dann nicht selten mit Verschlankung und Privatisierung gleichgesetzt. Die posi-
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tive Konnotation des Begriffs modern in der Alltagssprache dient dazu, die Ent-
scheidung für eine Verlagerung von Aufgaben vom Staat zu Privaten im öffentli-
chen Diskurs als politisch mehrheitsfähig erscheinen zu lassen. Gleichzeitig wird 
durch den Hinweis auf Modernität Veränderungsbedarf suggeriert, denn ‚modern‘ 
scheint nur, was auch ‚neu‘ ist. Und schon ist in der Defensive, wer gegen eine 
Privatisierung ist. Sind nämlich Privatisierungen modern, müssen Skepsis oder 
gar Widerstand gegen Privatisierungen zwangsläufig rückständig und fortschritts-
feindlich, kurz: von gestern sein. Aus einer Befürwortung staatlicher Verantwor-
tung und eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenwahrnehmung wird ein Plä-
doyer für Verharrung und Rückstand. Nicht die, die ‚reformieren‘ oder ‚verändern‘ 
wollen, müssen sich rechtfertigen, sondern diejenigen, die wollen, dass der Staat 
weiterhin zentrale Aufgaben selbst erfüllt. Die ‚Argumentationslast‘ wird hier be-
reits auf der sprachlichen Ebene auf den Kopf gestellt.

Staatlichkeit in der politischen Realität

Gleichzeitig wird ein Rückzug des Staates durch Privatisierung oftmals unkri-
tisch als Ausgangsbedingung für eine Diskussion über Staatlichkeit festgesetzt.1 
Ein besonders ‚gelungenes‘ Beispiel hierfür stellt der Koalitionsvertrag der Koali-
tion aus CDU, CSU und FDP dar, die auf Bundesebene in Deutschland seit Okto-
ber 2009 regiert. Im Hinblick auf die Organisation der Justiz wird die Privatisie-
rung des Gerichtsvollzieherwesens und damit eines Teils der Zwangsvollstreckung 
angekündigt: „Wir wollen die Effizienz der Zwangsvollstreckung steigern und 
Gläubigerrechte stärken. Dazu werden wir die Aufgaben der Gerichtsvollzieher/ 
-innen auf Beliehene übertragen.“2 Beides steht unter der Überschrift „Moderner 
Staat“. Angekündigt werden die Privatisierungen unter dem Motto: „Wir werden 
die Modernisierung der Bundesverwaltung weiter vorantreiben […].“3

Eine Benutzung solcher tendenziöser Begrifflichkeiten in einem Koalitions-
vertrag, der sehr stark von politischen Kräfteverhältnissen geprägt und auf posi-
tive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit für die unterzeichnenden Parteien ge-
richtet ist, ist nichts Ungewöhnliches. Eine konsequente Verknüpfung der Begriffe 
„modern“ und „privat“, wie sie in den 2000er Jahren in der Öffentlichkeit statt-
gefunden hat, kann jedoch leicht dazu führen, dass mit einer entsprechenden 
gedanklichen, eventuell unbewussten Vorfestlegung die Entscheidung über eine 
Privatisierung getroffen wird. Noch bedenklicher ist es deshalb, wenn auch die 
zuständige Bundesministerin der Justiz in einem Artikel in einer Fachzeitschrift 

 1 Ein deutliches Beispiel für diese einseitige Herangehensweise ist Tiemann, 1. Aufl. 
(2009), Privatisierung öffentlicher Unternehmen in Deutschland und Frankreich, S. 5.
 2 CDU, Gesamt-Entwurf Koalitionsvertrag-Erster Teil, http://www.fdp-bundespartei.de/
files/363/091024-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (Stand: 06.10.2012).
 3 CDU, Gesamt-Entwurf Koalitionsvertrag-Erster Teil, http://www.fdp-bundespartei.de/
files/363/091024-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (Stand: 06.10.2012).
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ohne jegliche Begründung feststellt: „Schließlich sollen Gerichtsvollzieher nicht 
länger Beamte sein, denn als private Beliehene können sie die Ansprüche von 
Gläubigern effizienter durchsetzen.“4

Privatisierungen und Leistungsfähigkeit

Was ist nun das Motiv für derartige Privatisierungen? Können Private die Leis-
tung vielleicht einfach besser erfüllen als der Staat? Dies ist ein bekanntes Ar-
gument. Ob staatliche Institutionen oder private Unternehmen besser geeignet 
sind, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, beschäftigt dann auch häufig verschie-
dene Wissenschaftsdisziplinen, wie die Wirtschaftswissenschaften oder die Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaften. Im Rahmen einer juristischen Untersuchung 
könnte für diese Diskussion kaum ein eigenständiger Beitrag entstehen, die De-
batte könnte allenfalls wiedergegeben werden. Darauf wird hier verzichtet. Ohne 
Weiteres ersichtlich ist aber, dass die Leistungsfähigkeit staatlicher wie privater 
Organisationen niemals abstrakt beurteilt werden kann, sondern immer auch von 
Rahmenbedingungen, verfügbaren Ressourcen und tauglicher Organisation ab-
hängt. In diesem Sinne hat die Bundesministerin der Justiz a. D. Brigitte Zypries 
darauf hingewiesen, dass auch innerhalb einer staatlichen Justiz notwendige Ver-
besserungen durch bessere Strukturen und Bedingungen erreicht werden kön-
nen, Privatisierungen also keineswegs der einzig mögliche Weg sind, wenn die 
Leistungsfähigkeit staatlicher Organisationen nicht den gewünschten qualitati-
ven Standards entspricht.5 Es wäre verfehlt, anzunehmen, dass die Leistungsfä-
higkeit bestimmter Strukturen und Organisationen als Konstante gegeben sei und 
sich dementsprechend die Zuweisung von Aufgaben an dieser Leistungsfähigkeit 
zu orientieren habe. Vielmehr hängt die Leistungsfähigkeit selbst von der Aufga-
benzuweisung und Organisation ab. Wenn also Privatisierungen mit der geringen 
Leistungsfähigkeit des Staates begründet werden6, dann muss diesem Argument 
mit Skepsis begegnet werden. Die ‚Messung‘ von Leistungsfähigkeit führt hier 
also nicht weiter. Stattdessen soll in den Blick genommen werden, welche Auswir-
kungen Privatisierungen auf Staat und Gesellschaft haben.

Privatisierung und Finanzierung

Stets mit Privatisierungen verbunden ist eine Veränderung der Finanzierung 
der Aufgabenerfüllung. Privatisierungen werden damit begründet, dass die finan-
zielle Leistungsfähigkeit des Staates eine Privatisierung erforderlich mache. Der 

 4 Leutheusser-Schnarrenberger, RuP 46 (2010), 1 (5).
 5 Zypries, in: Dessecker (Hrsg.), Privatisierung in der Strafrechtspflege, 2008, S. 9 (9).
 6 Beispielhaft sei hier nur erneut auf das soeben angeführte Zitat der Bundesministerin der 
Justiz Sabine Leutheuser-Schnarrenberger hingewiesen.




